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ANFRAGE 

der Abgeordneten Aumayr, DoJ.:i.nscbek , Murer, Huber 

an den Bundesminister für Arbeit und Soziales 

betreffend Abhängigkeit der Erwerbsunfähigkeitspension von der Notwendigkeit der persön

lichen Arbeitsleistung 

Nach § 124 Abs. 2 lit b BSVG (und auch § 133 Abs. 2 lit b GSVG) liegt eine Erwerbs

unfähigkeit, die grundsätzlich zum Bezug einer Erwerbsunfähigkeitspension berechtigt, nicht 

vor, wenn die persönliche Arbeitsleistung des Versicherten zur Aufrechterhaltung des Betriebes 

nicht notwendig ist. Der Begriff der Notwendigkeit ist wirtschaftlich zu betrachten; Erwerbs

unfähigkeit liegt daher nicht vor, wenn der Betrieb die Beschäftigung einer Ersatzarbeitskraft 

verkraften kann, was bei bäuerlichen Betrieben ab einem Einheitswert von über S 700.000 in 

der Regel angenommen wird. 

Diese Regelung bewirkt, daß sich ein Bauer, dessen Betrieb einen Einheitswert von mehr als 

S 700.000 hat, damit abfinden muß, für den Fall seiner Arbeitsunfähigkeit ein um die Kosten 

der Beschäftigung einer Ersatzarbeitskraft vermindertes Einkommen zu beziehen. Trotz dieses 

Umstandes muß auch dieser Teil der bäuerlichen Bevölkerung entsprechend dem Einheitswert 

volle Beiträge für die Pensionsversicherung leisten. Die unterzeichneten Abgeordneten stellen 

in diesem Zusammenhang an den Herrn Bundesminister für Arbeit und Soziales die nach

stehende 

Anfrage: 

1. Halten Sie es für zumutbar, daß ein Versicherter ab einem Einheitswert des land- und 

forstwirtschaftlichen Betriebes von über S 700.000 nach § 124 Abs. 2 keine Erwerbs-
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unfähigkeitspension beziehen kann, sondern auf seine eigenen Kosten eine Ersatzar

beitskraft beschäftigen muß? 

2. Können Sie sich eine Berücksichtigung dieses finanziell doch bedeutsamen Unter

schiedes beim Beitrag zur Pensionsversicherung vorstellen? 

3. Werden Sie eine Änderung dieser Bestimmung in der für 1993 angekündigten Pensions

reform vorsehen? Wenn nein. warum nicht? 

2792/J XVIII. GP - Anfrage (gescanntes Original)2 von 2

www.parlament.gv.at




